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1. Kapitel 

Einführung 

§ 1 Problemstellung 

A. Arbeitsverhältnis und arbeitsrechtliche Drittbeziehungen 

Das Arbeitsverhältnis entsteht durch einen zweiseitigen schuldrechtlichen 
Vertrag, in dem sich ein Arbeitnehmer gegen Entgelt zu bestimmten Dienstlei-
stungen für einen Arbeitgeber verpflichtet Diese rechtliche Beziehung zweier 
Vertragspartner ist der Bezugspunkt des Arbeitsrechts. Auf sie sind nahezu aUe 
arbeitsrechtlichen Gesetze zugeschnitten. Deshalb ist es ganz natürlich, daß 
auch Schrifttum und Rechtsprechung ihre Aufmerksamkeit primär dem Ar-
beitsverhältnis in der klassischen Zweierbeziehung widmen und daß die Dog-
matik des Arbeitsrechts sich an dieser KonsteUation orientiert. 

Tatsächlich haben sich längst viel faltige Erscheinungsformen des Arbeits-
verhältnisses entwickelt, bei denen die Zweierbeziehung durchbrochen wird 
und Dritte in die realen und rechtlichen Strukturen des Arbeitsverhältnisses 
einbezogen werden. Derartige arbeitsrechtliche Drittbeziehungen 1 treten in sehr 
unterschiedlichen, zum Teil weitgehend anerkannten, zum Teil aber auch neue-
ren und dementsprechend umstrittenen Varianten auf: 

Geläufig ist jedenfalls in der Grundkonstellation seit langem das mittelbare 
Arbeitsverhältnis. Ein Mittelsmann bedient sich zur Erfüllung der Arbeits-
verpflichtungen aus seinem Arbeitsverhältnis mit einem Arbeitgeber eines oder 
mehrerer Gehilfen, die er seinerseits als Arbeitnehmer beschäftigt Auf diese 
Weise kommt es neben den unmittelbaren Arbeitsvemagsverhältnissen der je-
weiligen Vertrags partner zu gewissen - im einzelnen streitigen - arbeitsrechtli-
chen Beziehungen zwischen dem sogenannten mittelbaren Arbeitgeber und 
dem Gehilfen. Das mittelbare Arbeitsverhältnis ist heute beispielsweise bei Or-
chestern zu fmden, deren Orchesterleiter Arbeitnehmer eines Auftraggebers ist, 

1 Zöllner, Arbeitsrecht, § 27 S. 295; Konzen, ZfA 1982, 259 ff.; Martens, in: FS BAG, S.367, 
372. 
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aber seinerseits gegenüber den Orchestennusikern eine Arbeitgeberposition 
einnimmt. 

Dieses Beispiel läßt sich zugleich als Nahtstelle zu einer wichtigen - und 
wegen ihrer möglichen großen Reichweite mit Vorsicht zu behandelnden - Er-
weiterungsmöglichkeit verwenden: Arbeitsrechtliche Drittbeziehungen sind 
auch erwägenswert, wenn der Mittelsmann nicht Arbeitnehmer des Dritten ist, 
sondern selbständig handelt, etwa als Orchester-GmbH, dabei aber diese recht-
liche Ausgestaltung jedenfalls in der tatsächlichen DurchfUhrung der Dreiecks-
beziehung Parallelen zur klassischen Konstellation des mittelbaren Arbeitsver-
hältnisses aufweist. Diese Parallelen beruhen möglicherweise auf einer engen, 
durch besondere Vertragsgestaltungen vennittelten wirtschaftlichen Abhängig-
keit des Vertragsarbeitgebers vom Hintennann, bei der dieser unternehmeri-
schen Einfluß auf den Vertragsarbeitgeber ausüben kann: Das Orchester kann 
trotz seiner rechtlichen Selbständigkeit fast ausschließlich für einen bestimmten 
Rundfunksender arbeiten, und dieser kann gleichzeitig die Programmgestaltung 
im wesentlichen in der Hand haben. 

Der Akzent auf der unternehmerischen Einflußnahme zeigt, daß die Parallele 
auch bei bestimmten anderen Fonnen enger wirtschaftlicher Verflechtung er-
wogen werden muß, etwa bei besonders ausgestalteten Franchise-Verträgen. 
Der Franchise-Vertrag erlaubt dem Franchisenehmer häufig nicht nur, ein be-
stimmtes Unternehmenskonzept zu nutzen, sondern räumt dem Franchisegeber 
weitgehende Kontrollmöglichkeiten über den Geschäftsbetrieb ein. Deshalb ist 
manchmal nicht nur der Grenzbereich zwischen Selbständigkeit und Unselb-
ständigkeit des Franchisenehmers selbst erreicht, sondern es sind auch mögli-
che arbeitsrechtliche Beziehungen zwischen den Arbeitnehmern des Franchi-
senehmers und dem Franchisegeber zu prüfen. 

Die Berücksichtigung einer bestimmten Fonn wirtschaftlicher Verflechtung 
und rechtlicher Abhängigkeit ist schließlich ein denkbarer Ansatzpunkt für die 
These von arbeitsrechtlichen Drinbeziehungen im Konzern. Die Legitimation 
dafUr, den Arbeitnehmer nicht allein auf den Vertragsarbeitgeber zu verweisen, 
könnte in einem spezifischen SchutzdefIZit aufgrund des Einflusses der Kon-
zernspitze auf die Unternehmenspolitik der Konzerntöchter zu finden sein. 

Eine anders gelagerte Variante arbeitsrechtlicher Drittbeziehungen ist die 
Arbeitnehmerüberlassung. In der Grundfonn besteht eine feste arbeitsvertragli-
che Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, der Arbeitnehmer 
wird aber für eine begrenzte Zeit an einen Dritten "ausgeliehen", der ihn in sei-
nem Unternehmen einsetzt. Es entsteht ein Dreiecksverhältnis mit arbeitsrecht-
lichen Relationen zwischen Verleiher, Entleiher und Leiharbeitnehmer. Die so-
genannte "echte Leiharbeit" hat den Schwerpunkt auch der tatsächlichen Be-
schäftigungsbeziehung im Stammarbeitsverhältnis, die Erbringung von Lei-
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stungen bei einem anderen Arbeitgeber geschieht nur gelegentlich und vor-
übergehend. Anders ist es bei der "unechten Leiharbeit" , die gewerbsmäßig 
durch ein auf die Zurverfügungstellung von Arbeitskräften gegenüber anderen 
Arbeitgebern spezialisiertes Unternehmen ausgeübt wird. In diesem Fall bein-
haltet schon der Arbeitsvertrag zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer die 
Verpflichtung zu ständiger Erbringung von Arbeitsleistungen bei unterschiedli-
chen Entleih-Arbeitgebern. Neben Sonderformen, insbesondere der Arbeit-
nehmeruberlassung im Konzern, gibt es Fallgruppen, die Ähnlichkeiten mit der 
Arbeitnebmeruberlassung aufweisen und deshalb Abgrenzungsfragen aufwer-
fen, etwa Schwesterngestellungsverträge, die Überlassung von Maschinen mit 
Bedienungspersonal oder Montagebeziehungen. 

Die Palette der denkbaren arbeitsrechtlichen Drittbeziehungen ist damit frei-
lich immer noch nicht erschöpft und ließe sich auch in weniger gängigen Be-
reichen fortsetzen; Diskutabel sind zum Beispiel auch Drittbeziehungen im Li-
zenzfußball - zwischen dem Spieler auf der einen und seinem Verein sowie 
dem Deutschem Fußballbund auf der anderen Seite -, oder für die Beschäftig-
ten bei ausländischen Streitkräften - zwischen dem Arbeitnehmer auf der einen 
und der Truppenbehörde beziehungsweise den deutschen Behörden auf der an-
deren Seite. Für Hafenbetriebe gibt es ferner die gesetzliche Möglichkeit zur 
Bildung eines Gesamtbafenbetriebs als zusätzlichem besonderen Arbeitgeber 
der Hafenarbeiter neben dem jeweiligen Vertragsarbeitgeber (§ 1 Gesamtba-
fenbetriebsgesetz). Schließlich kann ein Dreiecksverhältnis auch zustande-
kommen, wenn bestimmte Arbeitgeberfunktionen durch Tarifvertragsparteien 
auf einen gemeinsamen Gesamtarbeitgeber übertragen werden (vgI. § 4 Abs. 2 
TVG). Alle zuletzt genannten Beispiele werfen zwar auch Fragen über die 
Reichweite arbeitsrechtlicher Drittbeziebungen auf, aber sie spielen entweder 
keine große praktische Rolle oder sind jedenfalls hinsichtlich ihrer juristischen 
Konstruktion so speziell, daß sie aus dem Blickfeld ausgeblendet werden kön-
nen2• 

B. Problematik arbeitsrechtlicher Drittbeziehungen 

In den Grundfallen, also dem mittelbaren Arbeitsverhältnis und den ihm 
ähnlichen Konstellationen, im Arbeitsverhältnis bei einem Konzernunterneh-
men und bei Arbeitnehmeruberlassung tauchen im Kern die gleichen Fragen 
auf: Wie vollzieht sich tatsächlich und rechtlich die Durchbrechung der klassi-
schen Zweierbeziehung des Arbeitsverhältnisses? Gibt es arbeitsrechtliche Be-
ziehungen zwischen dem Arbeitnehmer und dem Dritten? Wie reagiert das Ar-
beitsrecht darauf! Ist unter dem Aspekt des Arbeitnehmerschutzes spezifISch 

2 Konzen, ZfA 1982, 259, 264 C.; WinJbichler, Arbeitsrecht im Konzern, S.83. 


